
REGELUNGEN  FÜR  BACHELORARBEITEN  BEI 
WIUM/Nachhaltigkeit  

(neue PrO, ab 1.10.2010) 
 

(Auszug aus der Prüfungsordnung WiUm) 
 
(1) Spätestens zum Ende der Vorlesungszeit des Semesters vor der geplanten 
Bachelor-Arbeit muss ein Antrag auf Zulassung zur  Abschlussprüfung mit einem 
Formblatt bei der Studienverwaltung der Beuth Hochschule für Technik gestellt 
werden. Thema der Arbeit (Arbeitstitel) und vorgeschlagene Betreuer/innen sind 
anzugeben oder kurzfristig nachzureichen. 
 
(2) Zur Bachelor-Arbeit darf zugelassen werden, wer bereits mindestens 170 
Credits (Leistungspunkte) erbracht hat. 
 
(3) Zum Beginn des Semesters der Bachelor-Arbeit beschließt der Prüfungsaus- 
schuss des Studiengangs über die Zulassung, das endgültige Thema der Arbeit, 
den Abgabetermin und die betreuenden Lehrkräfte. 
 
(4) Die Bearbeitungsdauer der Bachelor-Arbeit ist auf maximal drei Monate 
festgelegt.  
 
(5) Bis zu zwei thematisch zusammenhängende Bachelor-Arbeiten können als 
Gruppenarbeit bearbeitet werden. Die Beiträge der einzelnen Kandidaten/innen 
müssen individuell bewertbar sein. 
 
(6) Die/der Kandidat/in hat das Thema, den geplanten Inhalt und die 
Vorgehensweise mit der betreuenden Lehrkraft abzustimmen und diese dann in 
regelmäßigen Abständen über den Fortgang der Arbeit zu unterrichten. 
 
(7) Auf Antrag des/der Studierenden und mit Zustimmung der betreuenden Lehrkraft 
kann die Bearbeitungszeit insgesamt um höchstens 6 Wochen verlängert 
werden.  
 
(8) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten 4 Wochen der 
Bearbeitungszeit zurückgegeben werden.  
 
(9) 3 Exemplare der Arbeit sind fristgemäß im Sekretariat des Fachbereichs VIII 
der Beuth Hochschule für Technik (nur dort!) abzuliefern. Der Textteil ist in  einem 
Exemplar in PC-lesbarem Format auf CD/DVD oder Diskette beizufügen (Pflicht!).  
 
(10) Der/die Kandidat/in hat schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen verwendet wurden. 
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